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PLENUM



PLENUM „Schwäbische Alb“

Antrag auf Zuwendung nach der Landschaftspflegerichtlinie






Falls der Zwischenraum nicht ausreicht, Erläuterungen auf einem zusätzlichen Blatt ausführen.

Antragsteller

(bei mehreren Beteiligten bitte alle Namen eintragen)

Institution

______________________________________________________

Rechtsstatus

______________________________________________________

Name, Vorname
______________________________________________________

Straße, Hausnummer
 ______________________________________________________

Postleitzahl, Ort
______________________________________________________ 

Telefon ___________________ Fax ____________________ E-Mail ________________

Bankbezeichnung ___________________ BLZ ___________ Konto-Nr. ______________

Unternehmensnummer (UD-Nr.) _______________________ 

Projekttitel

Kurzbeschreibung des Projektes

Bei flächenbezogenen Projekten: Angabe der betroffenen Fläche/Flurstücke und Begründung, falls nicht im Kerngebiet gelegen. (evtl. auf zusätzlichem Blatt fortsetzen)

Projektbeschreibung einschließlich der angestrebten Projektziele:

Erwartete direkte und indirekte Naturschutzwirkungen:

PLENUM-Ziele

(Welche PLENUM-Ziele werden durch das Projekt unterstützt? Bitte Ziel-Nr. aus Förderhinweisen eintragen.  Welche Auswirkungen werden von dem Projekt konkret erwartet?  Evtl. Erläuterungen auf einem zusätzlichen Blatt ausführen.)

Standort der Maßnahme

Gebietsbezug: NSG, ND, LSG, Natura 2000, § 24a Fläche, PLENUM-Kernzone)

(bitte Flst.-Nr., Größe der betroffenen Fläche, Eigentumsverhältnisse u.ä. angeben, soweit für den Projektantrag relevant, Lageplan beifügen, evtl Standortwahl begründen.)

Zeitplan

(Beginn des Projekts, wichtige „Meilensteine“, Abschlusstermin)

Gesamtkosten des Projekts

Bei Investitionen und der Vergabe von Dienstleistungen sind generell Kostenvoranschläge mit einzureichen, sowie bei Investitionen die Besitzverhältnisse zu beschreiben!

(Gliederung in Personalkosten [Zeitaufwand, Stundensatz], Sachkosten, Eigenleistungen, Kosten für Leistungen Dritter)

Der Antragsteller ist bezüglich der beantragten Maßnahme:

· nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt,


· zum Vorsteuerabzug berechtigt; dies ist bei den Kosten berücksichtigt worden (Preise ohne MwSt.)

Wirtschaftlichkeit (nur bei Vermarktungsprojekten) 

Ausführungen zu Gewinnerwartungen / mittelfristiger wirtschaftlicher Tragfähigkeit des Projekts; Überlegungen zu anderweitiger Finanzierung nach Ablauf einer ev. PLENUM-Förderung

Zeitplan der Finanzierung in €:
Die Spalten n + x sind nur auszufüllen, wenn die Maßnahme mehrere Jahre in Anspruch nimmt.

	Jahr des Antrags
	Jahr = n
	n +1
	n +2
	n + 3
	n + 4

	Gesamtkosten in €

Davon:
	
	
	
	
	

	Eigenleistung1)  in €


	
	
	
	
	

	Fremdleistung 2) in €
	
	
	
	
	

	Beantragte Zuwendung PLENUM (Landschaftspflegerichtlinie) in €
	
	
	
	
	

	Beantragte Zuwendung PLENUM (Landschaftspflegerichtlinie) in %
	
	
	
	
	

	Sonstige Zuwendungen Dritter 3)
In €
	
	
	
	
	

	Zuwendungsfähige Ausgaben4)
	
	
	
	
	

	Bewilligung4)
	
	
	
	
	


1) Leistung wird vom Antragsteller selbst erbracht und kann nicht durch Rechnungen eines Dritten belegt werden.
2) Antragsteller beauftragt Dritte mit der Durchführung der Maßnahme oder Kauf von Gegenständen gegen Rechnung
3) sofern sonstige Zuwendungen gewährt werden, sind die Geber zu nennen:

Name:                                                     Adresse:      
4) wird bei Bedarf von der Bewilligungsstelle ausgefüllt

PLENUM-Erzeugungskriterien (Anlagen 1 und 2)

(Anlagen zu den Erzeugungskriterien und zur Erläuterung sonstiger Punkte)

· PLENUM-Erzeugungskriterien werden eingehalten, siehe Anlagen 1 und 2 (nur bei land- und forstwirtschaftlichen Produktions- und Vermarktungsprojekten)

Erklärungen des Antragstellers
-
Ich/Wir habe/n mich/uns über die im Rahmen der Fördermaßnahme/n geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg informiert und erkenne/n sie für mich/uns als verbindlich an. Mir/Uns ist bekannt, dass die Verordnungen eingesehen werden können.

-

Ich/Wir werde/n jede Abweichung von den Antragsangaben sowie jede zuwendungsrelevante Änderung der Verhältnisse nach Antragstellung der Bewilligungsbehörde gegenüber unverzüglich schriftlich mitteilen.

-

Ich/Wir habe/n mit dem beantragten Vorhaben noch nicht begonnen und ich/wir verpflichte/n mich/uns, dass mit der/den Maßnahmen erst nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides begonnen wird.

-

Ich/wir haben für die beantragte Fördermaßnahme im Rahmen anderer Programme des Landes Baden-Württemberg, des Bundes und der Europäischen Kommission keine Beihilfen erhalten oder beantragt. 

-

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme/n einschließlich Folgekosten ist gesichert.

-

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns alle Unterlagen, Aufzeichnungen, Belege, Bücher, Karten und Baupläne sowie sonstigen Antragsunterlagen mindestens für die Dauer von sechs Jahren ab dem auf die Schlusszahlung folgenden Jahr aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Rechtsvorschriften eine längere Aufbewahrung vorgeschrieben ist. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine längere Aufbewahrungsfrist anordnen.

-

Über mein/unser Unternehmen wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch wurden vom Insolvenzgericht Sicherungsmaßnahmen nach §§ 21 ff der Insolvenzordnung angeordnet. 
Mein Unternehmen (nur landwirtschaftliche Betriebe) befindet sich mit keinem Unternehmensteil in Auflösung, weder nach § 41 Satz 1 noch nach § 69 Abs. 3 Satz 1 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes.

-

Ich/Wir erkläre/n, dass die Gründung meines Unternehmens bzw. die Umwandlung in eine andere Rechtsform nicht der missbräuchlichen Umgehung der Bestimmungen über Begrenzungen von Beihilfezahlungen/Förderleistungen im Sinne des Subventionsgesetzes gilt.

-

Ich/wir stimme(n) ebenso zu, nach Projektabschluss auf der Basis von Formblättern qualitative und quantitative Angaben zu den Projektergebnissen für die PLENUM-Evaluation mitzuteilen.

Mir/uns ist bekannt, dass

-

kein Rechtsanspruch auf Zuwendung besteht;

-

die Erhebung der Angaben im Förderantrag und den Anlagen sowie mit dem Antrag ausgehändigte Unterlagen und Merkblätter auf den einschlägigen Verordnungen VO (EG) Nr. 1698/2005 sowie auf den dazu ergangenen Durchführungsverordnung VO (EG) Nr. 1974/2006 und der Kontrollverordnung VO (EG) Nr. 1975/2006 sowie auf den §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) in den jeweils geltenden Fassungen beruht. Die Kenntnis der erbetenen Angaben dient der Überprüfung der Voraussetzungen für die Antragsbewilligung und die Auszahlung der Zuwendung oder ist zur Begleitung und Bewertung der Fördermaßnahme erforderlich. Vollständige Angaben sind Voraussetzung für den Erlass eines Zuwendungsbescheides.

-

die zuständige Bewilligungsstelle – auch für die Vergangenheit – weitere Unterlagen, die zur Beurteilung der Antragsberechtigung, der Antragsvoraussetzungen sowie zur Festsetzung der Höhe des Förderbetrages erforderlich sind, anfordern kann;

-

die zuständige Bewilligungsstelle nach den entsprechenden Beihilfevorschriften Auflagen auch nachträglich aufnehmen, ändern oder ergänzen kann;

-

eine Zuwendung nur gewährt wird, wenn sie nicht nach anderen Richtlinien der EU, des Bundes, des Landes oder der Kommunen erfolgt;

-

beantragte und gewährte Fördermittel von Dritten mitzuteilen sind; 

-

bei der Förderung im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
De-minimis-Beihilfen (Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 379 vom 28.12.2006) pro Antragsteller der Höchstbetrag von 200.000 Euro innerhalb von drei Steuerjahren (laufendes Steuerjahr und die zwei voran gegangenen Steuerjahre) einzuhalten ist. Eine entsprechende Erklärung ist beigefügt (s. Vorhaben entsprechend LPR Nr. 13, 3. Spiegelstrich). 
Übersteigt der Beihilfegesamtbetrag aufgrund der beantragten Beihilfe den o.a. Höchstbetrag, besteht kein Beihilfeanspruch. 

-

bei Vorhaben nach den Teilen B bis E als Sanktion eine Kürzung des Zuschusses nach Maßgabe des Artikel 31 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1975/2006 durchzuführen ist, wenn Zuwendungen entgegen den Festlegungen des Bewilligungsbescheids zur Auszahlung beantragt werden;

-

Zuwendungen bei vorsätzlich falschen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben sowie bei Verstößen gegen Bestimmungen, Auflagen und Verpflichtungen ganz oder teilweise zurückgefordert werden sowie im betreffenden als auch dem Folgejahr bei der entsprechenden Maßnahme ein Förderausschluss erfolgt. Erstattungsansprüche sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu verzinsen.

-

den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, ihren Beauftragten und Prüforganen sowie den entsprechenden Rechnungshöfen, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse das Betreten von Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen sowie von Betriebs- oder Vertragsflächen zu gestatten ist sowie die Zuwendung widerrufen wird, wenn die Kontrolle verhindert wird. Die Kontrollen können vor der Schlusszahlung und im Zeitraum der Zweckbindung durchgeführt werden.


-
auf Verlangen die in Betracht kommenden Bücher, Aufzeichnungen, Belege, Schriftstücke, Datenträger, Karten und Baupläne sowie sonstige Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung zu stellen, Auskünfte zu erteilen sind und die erforderliche Unterstützung zu gewähren ist sowie bei automatisiert geführten Aufzeichnungen auf eigene Kosten die erforderlichen Ausdrucke zu erstellen sind, soweit die Prüforgane dies verlangen;

-

alle Angaben des Antrags – einschließlich aller Anlagen – subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 1 des Landessubventionsgesetzes und des § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen sind;

-

nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes der zuständigen Behörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die Auswirkungen auf die Bewilligung, die Gewährung, die Weitergewährung, die Inanspruchnahme oder das Belassen der Zuwendungen haben oder ihnen entgegenstehen oder für die Rückforderung der Leistungen erheblich sind;

-

falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zur Strafverfolgung führen können und die Kosten für Kontrollmaßnahmen auferlegt werden können;

-

die Bewilligungsstelle verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen; 

-

entsprechend der Auflage der EU nach der VO (EG) Nr. 1974/2006, Anhang VI, im Interesse einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis veröffentlicht wird, das über die einzelnen Begünstigten, über die geförderten Vorhaben bzw. Maßnahmen, für die Zuwendungen gewährt wurden, sowie über die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel Auskunft gibt;

-

bei Vorhaben mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von mehr als 50.000 € am Ort der Maßnahme eine Erläuterungstafel anzubringen ist und Veröffentlichungen (Broschüren, Mitteilungsblätter, Faltblätter, Homepage u.ä.) und Plakate über die geförderten Maßnahmen und Aktionen einen gut sichtbaren Hinweis auf die Beteiligung des ELER-Fonds enthalten müssen. Hierzu wird mir/uns das Merkblatt "Publikationsverpflichtungen " ausgehändigt. 

Veröffentlichung von Informationen über die Empfänger von EU-Mitteln

Mir/uns ist bekannt, dass


Informationen über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) und die Beträge, die jeder Empfänger erhalten hat, im folgenden Informationen genannt, werden im Internet veröffentlicht und können zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften von Rechnungsprü​fungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden. 

Folgende Informationen werden ausgewiesen:

a)
bei natürlichen Personen Vorname und Nachname,

b)
bei juristischen Personen der vollständige eingetragene Name mit Rechtsform,

c)
bei Vereinigungen natürlicher oder juristischer Personen ohne eigene Rechtspersönlichkeit der vollständige, eingetragene oder anderweitig amtlich anerkannte Name der Vereini​gung,

d)
Postleitzahl und Gemeinde, in der der Empfänger wohnt oder eingetragen ist,

e)
für den EGFL der Betrag der Direktzahlungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit be​stimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Ände​rung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 (ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1), die der Empfänger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr (16. Oktober bis 15. Oktober des Folgejahres) erhalten hat,

f)
für alle sonstigen Zahlungen aus dem EGFL außerdem der Betrag, den der Empfänger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat,

g)
für den ELER der Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel, die der Empfänger in dem betreffen​den EU-Haushaltsjahr erhalten hat; hierzu gehören der Betrag der Gemein​schaftsbeteiligung und der Betrag der nationalen öffentlichen Mittel,

h)
die Gesamtsumme der Beträge der zuvor genannten Zahlungen, die der Empfänger im betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat.

Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der Ge​meinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 vom 11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert durch die Ver​ordnung (EG) Nr. 1437/2007 (ABl. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), und der Verordnung (EG) Nr. 259/2008 der Kommission vom 18. März 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veröffentlichung von Informatio​nen über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirt​schaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländli​chen Raumes (ELER) (ABl. L. 76 vom 19.03.2008, S. 28). In Deutschland erfolgt die Veröffentlichung entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zur Veröffentlichung von Informationen über die Zahlung von Mitteln aus den Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fischerei (Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz - AFIG) vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2330) sowie der Verordnung über die Veröffentlichung von Informationen über die Zahlung von Mitteln aus den Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fischerei (Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Verordnung - AFIVO) vom 10.12.2008 (eBAnz AT 147 2008 VI 7847-30-1).

Die Informationen werden auf einer Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-fischerei-zahlungen.de veröffentlicht . Die Europäische Kommission richtet unter ihrer zentralen Internetseite eine Website http://ec.europa.eu/grants/search/beneficiaries_de.htm ein, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist.

Die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung Personen bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1), sowie die na​tionalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 

Natürliche Personen haben als Empfänger von Fondsmitteln bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer unrichtigen Daten. Ferner können sich natürliche Personen als Empfänger von Fondsmitteln gegen die rechtmäßige Veröffentlichung ihrer Daten zur Wehr setzen (sog. Einwendungsrecht), soweit ein schutzwürdiges, in seiner persönlichen Situation begründetes Interesse (z. B. bei drohender Gefahr für Leib und Leben) vorliegt. Die Geltendmachung dieser Rechte ist nicht an eine besondere Form gebunden und kann bei den für die Zahlung der Mittel zuständigen Stellen eingelegt werden. In Baden-Württemberg sind dies die für die Antragsannahme und –bewilligung zuständigen Stellen, in der Regel das örtlich zuständige Landratsamt oder das Bürgermeisteramt im Stadtkreis. Gegebenenfalls erfolgt eine Weiterleitung zur zuständigen Stelle.

Datenschutz
Für die Angaben in diesem Zuwendungsantrag besteht keine Verpflichtung auf Grund einer Rechtsvorschrift. Die Angaben im Zuwendungsantrag einschließlich der Anlagen und die Einholung von Auskünften durch die Bewilligungsstelle sind zur Bearbeitung des beantragten Vorhabens erforderlich (§ 14 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes LDSG).
Der Antragsteller/die Antragstellerin hat ein Recht auf Auskunft über die zu seiner/ihrer Person gespeicherten Daten und den Zweck der Datenverarbeitung (§ 21 Abs. 1 LDSG) sowie auf die Berichtigung unrichtiger Daten (§ 22 Abs. 2 LDSG).

Im Folgenden erteilte Einverständniserklärungen sind frei widerruflich (§ 4 Abs. 2 LDSG):

-
Ich bin /Wir sind damit einverstanden, dass die von mir/uns vorgegebenen Daten zur automatisierten Berechnung der in diesem Antrag beantragten Beihilfezahlungen/ Förderleistungen erfasst, verarbeitet und gespeichert werden sowie 
zur Erstellung von anonymisierten Auswertungen, zur Erledigung von agrarstrukturellen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange für Landwirtschaft und den ländlichen Raum, zur Vorbereitung des Folgeantrags durch das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum sowie die Regierungspräsidien in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verwendet werden. 

Mir/Uns ist bekannt, dass im Falle der nicht erteilten Einverständniserklärung dem Antrag nicht entsprochen werden kann.

-
Ich bin damit einverstanden/nicht einverstanden, dass der Landwirtschafts- und Naturschutzverwaltung diejenigen Daten in Natura 2000-Gebieten und für Geschützte Biotope (§ 32 Naturschutzgesetz), die für eine sinnvolle Ziel- und Maßnahmenplanung bei der Erstellung und Umsetzung von Managementplänen in Natura 2000-Gebieten erforderlich sind, zum Zwecke der Beratung der Bewirtschafter und zum Abschluss von Bewirtschaftungs- und Pflegeverträgen zur Verfügung gestellt werden.

-
Weiterhin bin ich/sind wir einverstanden, dass meine/unsere Angaben auf dem PLENUM-Projektantrag zu Adresse und Telefonnummer an PLENUM interessierten Dritten zur Verfügung gestellt werden, unter anderem mittels Projektinformationen im Internet. Die sonstige Adressweitergabe ist ausgeschlossen.

_________________________________________

Datum/Unterschrift

Hiermit wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben versichert.

Wird von der Geschäftsstelle ausgefüllt:

Biotop- und Artenschutz:

 FORMCHECKBOX 

Biotopgestaltung, Artenschutz (B1)
 FORMCHECKBOX 

Biotop- und Landschaftspflege (B2)

Investitionen:
 FORMCHECKBOX 

Investition in einem landwirtschaftlichen Betrieb (D1)

 FORMCHECKBOX 

Investitionen zur Inwertsetzung der Kulturlandschaft (D2) 

 FORMCHECKBOX 

Investition eines Dritten (D3)


Dienstleistungen:
 FORMCHECKBOX 

Konzeption zur Inwertsetzung der Kulturlandschaft (E2.1)
 FORMCHECKBOX 

Organisation EZG (E2.2)
 FORMCHECKBOX 

Konzeption und Beratung zu deren Einführung (E3.1) 
 FORMCHECKBOX 

Management und Beratung zur Umsetzung (E3.2)
 FORMCHECKBOX 

Durchführung von Maßnahmen, insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (E3.3)

Die PLENUM-Erzeugungskriterien stellen i.d.R. die Grundlage für eine Projektförderung bei land- und forstwirtschaftlichen Produktions- und Vermarktungsprojekten dar. Die Erzeugungskriterien sind Mindestkriterien, die zur Entwicklung von regionalen Produkten genutzt werden können. 

1. PLENUM-Extensivflächenanteil (Anhang 1):

Das ausgefüllte Formblatt ist als Bestandteil des Projektantrages einzureichen. Falls bei Antragsstellergemeinschaften mit vielen Mitgliedern einzelne Mitglieder keine 10 % Extensivfläche nachweisen können, gelten folgende Regelungen:

· Die Antragsstellergemeinschaft muss insgesamt 10 % Extensivfläche und

· mindestens 75 % der Mitglieder müssen jeweils 10 % Extensivfläche nachweisen.

Bei größeren Projekten werden zusätzlich weitere projektspezifische Naturschutzkriterien vereinbart. Die Höhe des Fördersatzes richtet sich nach dem Zielerreichungsgrad hinsichtlich der zusätzlich festgelegten Naturschutzkriterien. Das Fehlen zusätzlicher Kriterien schließt den maximalen Fördersatz aus. 

2. Einsatz gentechnisch veränderter Organismen (GVO):

a)
Der Anbau von Pflanzen aus Saatgut, das kennzeichnungspflichtige Anteile von GVO enthält, ist im gesamten Betrieb unzulässig.

b)
Der Einsatz von Futtermitteln, die kennzeichnungspflichtige Anteile von GVO enthalten, ist im geförderten Betriebszweig unzulässig.


3. Qualitätsmanagement:

Vermarktungsprojekte müssen ein Qualitätsmanagement und ein schlüssiges Kontrollkonzept mit unabhängiger Kontrolle vorweisen.

Dauer der Verpflichtung zur Einhaltung:

Investition in bauliche Anlagen
12
Jahre

Investition in technische Einrichtung, Maschine, Gerät
5
Jahre

Dienstleistung, Organisation, Sonstiges
5
Jahre

PLENUM - Extensivflächenanteil   (Antrag nach Landschaftspflegerichtlinie, Anlage 2)
Projekttitel: ________________________________________________________________________________________

Anrechnungsfähige Flächen und Flächenanteil

Angerechnet werden können Flächen, die im Besitz des Bewirtschafters oder von ihm gepachtet sind oder für die ein Pflege- oder Nutzungsvertrag besteht.

Der Anteil der Extensivfläche muss mindestens 10% der Fläche der geförderten Betriebszweige ausmachen, wobei die Extensivflächen auf der gesamten Betriebsfläche verteilt sein können. 

Name Bewirtschafter ________________________
Größe gesamte Betriebsfläche in ha______________

geförderter Betriebszweig ___________________
Größe Betriebszweig in ha ______________________
Welche Extensivflächen können gemeldet werden?

In die Kästchen sind die anrechenbaren Flächen in ha einzugeben. Erläuterungen zur Definition der Extensivflächen finden Sie auf Seite 4 des Formblattes.

A
Anrechenbare Flächen nach dem Gemeinsamen Antrag

A 1:
Gemeldet nach MEKA / LPR 
A 2:
Nicht gemeldet, entspricht aber den Richtlinienvorgaben MEKA. 

Diese Flächen bitte unter Angabe der Ziffer in die nachfolgende Flurstücksliste eintragen oder das Flurstücksverzeichnis des Gemeinsamen Antrages kopieren und die Flächen eindeutig markieren.

MEKA II und Landschaftspflegerichtlinie – LPR alt (bis 2006)
Ziffer
A 1
A 2 (A2 bitte nur ankreuzen, A2-Flächen in nachfolgende Flurstücksliste eintragen)

1

MEKA II – B2: Einhaltung eines Viehbesatzes von 0,5 - 1,4 RGV/ha Hauptfutter-



fläche

2

MEKA II – B4: Honorierung der Vielfalt von Pflanzenarten auf Grünland

3

MEKA II – B5: extensive Grünlandnutzung auf ökologisch wertvollen Flächen

4

MEKA II – G1: extensive Nutzungsformen wertvoller Lebensräume



Bedingung: Bestätigung der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.

5

MEKA II – C1: Erhaltung von Streuobstbeständen


Hinweis: Flächen, die unter B2, B4, B5 und G1 angegeben sind, dürfen unter C1 nicht nochmals angegeben werden. Angerechnet werden auch Bestände mit großkronigen Bäumen auf starkwüchsiger Unterlage.


6
MEKA II – D2: Extensiv bewirtschaftete Getreideäcker nach Kriterien des ökologishen


Landbaus (ohne Mais)



Bedingungen: Die Kriterien der EU-Ökoverordnung müssen erfüllt sein. Ackerflächen können maximal bis zur



Hälfte der zu erbringenden Extensivfläche angerechnet werden.
7
MEKA II – E 5.2 Ackerbau: Kein Herbizideinsatz auf beantragten Flächen



Hinweis: Ackerflächen können maximal bis zur Hälfte der zu erbringenden Extensivfläche angerechnet werden.

8
LPR: extensive Ackernutzung u. Ackerrandstreifen (LPR- Codes 1 bis 6,).

Hinweis: In A2 nur Eintrag von Ackerrandstreifen möglich.

9
LPR: extensive Grünlandnutzung (LPR Codes 11 bis 19). 

MEKA III und Landschaftspflegerichtlinie – LPR neu (ab 2007)
Ziffer
A 1
A 2 (A2 bitte nur ankreuzen, A2-Flächen in nachfolgende Flurstücksliste eintragen)

10

MEKA III – N-B2: Einhaltung eines Viehbesatzes von 0,3 - 1,4 RGV/ha Hauptfutterfläche

11

MEKA III – N-B4: Honorierung der Vielfalt von Pflanzenarten auf Grünland

12

MEKA III – N-G1.1 + N-G2.1: Extensive Nutzungsformen von Biotopen gemäß § 32 Naturschutzgesetz oder Bergmähwiesen und Flachlandmähwiesen innerhalb von FFH-Gebieten (Natura 2000) 



Bedingung: Bestätigung der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.


13

MEKA III – N-C1: Erhaltung von Streuobstbeständen




Hinweis: Eingetragen werden pro Streuobstbaum 100m2.Streuobstbäume zeichnen sich durch deutlichen Stamm und Krone aus.


14
MEKA III – N-D2: Einführung/Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren im gesamten Unternehmen auf Getreideäckern (ohne Mais).



Bedingungen: Die Kriterien der EU-Ökoverordnung müssen erfüllt sein. Ackerflächen können maximal bis zur Hälfte der zu erbringenden Extensivfläche angerechnet werden.


15
MEKA III – N-E3: Brachebegrünung mit Blühmischungen.

16
MEKA III – N-E 5.1: Herbizidverzicht im Ackerbau, ganzflächig



Hinweis: Ackerflächen können maximal bis zur Hälfte der zu erbringenden Extensivfläche angerechnet werden.


17
LPR – Anlage 1, A1. und A5.: „Einführung oder Beibehaltung einer extensiven Ackerbewirtschaftung ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ (LPR-Code 100) oder „Nutzungsaufgabe der Ackerbewirtschaftung“ (LPR-Code 101) oder „Bewirtschaftung in Form von Randstreifen“ (LPR-Code 100)


Hinweis: In A2 nur Eintrag von Ackerrandstreifen möglich. 

18
LPR – Anlage 1, A2., A3. und A4.: „Umstellung von Acker- auf extensive Grünland-

bewirtschaftung ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ (LPR-Code 102) oder „Grünlandbewirtschaftung ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ (LPR-Code 103) oder „Nutzungsaufgabe der Grünlandbewirtschaftung“ (LPR-Code 104) oder „Beweidung ohne Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln“ (LPR-Code 105)


A1 Zwischensumme Ziff. 1 bis Ziff. 18 in ha

B
Sonstige Extensivflächen

Tragen Sie bitte diese Flächen unter Angabe der Ziffer in unten stehende Flurstücksliste ein (oder kopieren Sie das Flurstücksverzeichnis des Gemeinsamen Antrages markieren die Flächen dort).

Sollte der Platz nicht ausreichen, können Sie beim PLENUM-Team ein Ergänzungsblatt erhalten.

Lageplan: Die aufgeführten Extensivflächen sind in einen Lageplan einzuzeichnen. Dieser ist diesem Extensivflächen-Formblatt beizulegen

Hinweis: Unter Ziffer 19 bis 22 dürfen keine Flächen angegeben werden, die bereits unter A angegeben sind.
Ziffer

19
nach § 32 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg geschützte Biotope*

20
nicht durch § 32  Naturschutzgesetz geschützte Gebüsche*

21
Allee, Baumreihe, Baumgruppe*

22
Feldraine, Säume und Böschungen*

23
Gewässerrandstreifen*

* Definition/Erläuterungen siehe nachfolgende Seite

Flurstücksliste für die Extensivflächen nach A2 und B

	Ziffer
	Gemarkung
	Flur Nr.
	Flurstücks-Nr.
	anrechenbare Fläche in ha
	Bemerkung

	
	
	
	
	A2
	B
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Zwischensummen A-Flächen
	
	
	Zwischensummen B-Flächen






Gesamtsumme Extensivflächen in ha (Zwischensummen A1+A2+B)

Anteil der Extensivfläche an der Fläche des geförderten Betriebszweiges in %

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben:

Datum: 



Unterschrift:.

Hinweise zum Extensivflächenformblatt

Erläuterungen zu Teil A:

Definitionen nach Richtlinie MEKA II oder nach LPR und Zuwendungsbescheid, Abgrenzung (Flächen) bei Spalte A 1 nach Gemeinsamen Antrag, bei Spalte A 2 nach Geländebegehung, bei Streuobst nach Luftbild.

Erläuterungen zu Teil B:

Ziffer 19: nach § 32 NatSchG geschützte Biotope (§ 24a alt)

Definition nach § 32 - Kartierung Baden-Württemberg – Kartieranleitung, Abgrenzung nach § 32-Kartierung oder Waldbiotopkartierung.

Hinweis: Nicht angerechnet werden Biotoptypen auf potenziell nicht landwirtschaftlich nutzbaren Standorten, insbesondere Fließgewäs-ser, Altarme, große Felskomplexe, Gesteinshalden, Dolinen, Hochmoore und Wälder (außer Auwaldstreifen an Bächen und Flüssen).
Ziffer 20: Gebüsche

Definition: Als Gebüsche gelten flächige, überwiegend aus Sträuchern aufgebaute Gehölzbestände.

Hinweis: Sie müssen mindestens 25 m² groß sein und überwiegend aus naturraum- und standorttypischen Gehölzarten bestehen. Abgrenzung aus Luftbild und Geländebegehung.

Ziffer 21: Allee, Baumreihe, Baumgruppe

Definition: Alleen sind aus zwei Baumreihen bestehende Gehölzpflanzungen beiderseits einer Straße oder eines Weges. Der Umriss der einzelnen Bäume ist gut zu erkennen, es gibt keinen durchgehenden Gehölzbestand in der Kraut- und Strauchschicht. Angerechnet wird der überkronte, nicht versiegelte Bereich unter den Bäumen.

Definition: Baumreihen sind Reihen von Bäumen außerhalb eines geschlossenen

Gehölzbestandes, z.B. an Gräben und Wegen. Der Umriss der einzelnen Bäume ist gut zu

erkennen, es gibt keinen durchgehenden Gehölzbestand in der Kraut- und Strauchschicht.

Angerechnet wird der überkronte, nicht versiegelte Bereich unter den Bäumen.

Definition: Baumgruppen sind kleine Gehölzbestände aus nahe beieinander stehenden Bäumen,

deren Kronen sich meist berühren. Im Unterwuchs der Bäume sind keine weiteren Gehölze in

nennenswertem Umfang. Der Umriss der einzelnen Bäume ist gut erkennbar und der

Gehölzbestand ist leicht begehbar.

Hinweis: Die Bestände von Alleen, Baumreihen und Baumgruppen müssen überwiegend aus einheimischen

Baumarten aufgebaut sein. Abgrenzung aus Luftbild und Geländebegehung.

Ziffer 22: Feldraine, Säume, Böschungen

Definition: Feldraine sind landwirtschaftlich nicht genutzte Saumbiotope im Randbereich von

landwirtschaftlichen Flächen, die aus Stauden und Gräsern bestehen.

Definition: Säume sind artenreiche, streifenförmige, nur alle ein bis zwei Jahre gemähte

Dauergesellschaften entlang von Wiesen, Weiden, Wegen, Gräben und Gehölzen. Sie werden von

Stauden und Gräsern aufgebaut.

Definition: Böschungen sind extensiv genutzte Hangbereiche entlang von Wegen, Wiesen etc. Sie

können entweder überwiegend von Stauden und Gräsern bewachsen oder mit Gehölzen

bestanden sein.

Hinweis: Die Flächen müssen mindestens 1m breit sein. Abgrenzung nach Luftbild oder Geländebegehung.

Ziffer 23: Gewässerrandstreifen

Definition: Gewässerrandstreifen sind extensiv genutzte Bereiche, die in einer Breite von mindestens 10 m ab Böschungsoberkante an ein Gewässer angrenzen. Abgrenzung nach Luftbild oder Geländebegehung.
Ausgefüllte Projektanträge können abgegeben werden bei:





PLENUM Schwäbische Alb


beim Landratsamt Reutlingen, Umweltamt,


Karlstraße 27


72764 Reutlingen





Tel: 07121-480-9331			


FAX: 07121-480-9300





Eingangsstempel:





Antragsnummer:


Haushaltsjahr:


(von der zuständigen Stelle auszufüllen)








� Das Projekt muss sich nach spätestens 3 Jahren selbst tragen können oder die Weiterführung muß in anderer Weise gesichert sein. Längerfristige landwirtschaftliche Förderprogramme wie MEKA und Landschaftspflegerichtlinie dürfen dabei berücksichtigt werden.


Die Förderung von Erzeugerzusammenschlüssen ist an eine gegenseitige Bindung von 5 Jahr gekoppelt.


Vermarktungsprojekte müssen ein Kontrollkonzept vorweisen. Dieses ist ebenfalls nach der Landschaftspflegerichtlinie förderfähig.


Vermarktungskonzeptionen werden bei ausschließlicher Förderung durch PLENUM und einem beantragten Zuschuss von über 20.000 € extern begutachtet. Die Gutachterkosten hat der Antragssteller zu tragen, diese können bis zu mehreren Prozent der Projektkosten ausmachen.
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